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Informationen für Menschen aus der Ukraine

Einreise aus der Ukraine

Germany4Ukraine: Informationen zu Einreise, Aufenthalt und Rückkehr (verfügbar auch auf
Englisch, Russisch und Ukrainisch)  Bundesministerium für Arbeit und Soziales: Fragen und
Antworten für Geflüchtete aus der Ukraine (verfügbar auf Deutsch, Englisch, Russisch und
Ukrainisch)

Ukrainische Staatsangehörige, die einen biometrischen Pass besitzen, können für einen
Kurzaufenthalt (maximal 90 Tage) visumfrei nach Deutschland einreisen. Innerhalb des
90-tägigen visumfreien Aufenthalts muss eine Aufenthaltserlaubnis beantragt werden, außer die
Ausreise ist innerhalb der 90 Tage beabsichtigt. Während der 90 Tage dürfen Sie sich in
Deutschland aufhalten, aber nicht arbeiten.

Ukrainische Staatsangehörige und ihre Familienangehörigen sowie Personen, die in der Ukraine
einen unbefristeten Aufenthaltstitel oder internationalen Schutz erhalten haben, haben
grundsätzlich einen Anspruch auf eine Aufenthaltserlaubnis nach §24 Aufenthaltsgesetz, wenn
sie am oder nach dem 24.02.2022 aus der Ukraine geflohen sind.

Wie Sie eine Aufenthaltserlaubnis beantragen können, erfahren Sie hier:  Aufenthaltserlaubnis
beantragen (Ukraine)

Ankunft in der Region München

Ankunft am Hauptbahnhof München

Informationen zur Registrierung, Weiterreise oder Unterkunft.
Weitervermittlung zu Beratungsstellen.

Das Angebot ist kostenlos.

Bahnhofsmission, Gleis 11
täglich von 0 bis 24 Uhr
Es sind Personen vor Ort, die übersetzen können.
Bahnhofsmission München

Registrierung im Ankunftszentrum für Geflüchtete aus der Ukraine

Es ist wichtig, dass Sie sich innerhalb der ersten 90 Tage nach Ihrer Ankunft in München
registrieren. Wenn Sie registriert sind, können Sie staatliche Unterstützung beantragen.

Wo registriere ich mich? 

Die Registrierung erfolgt bei der Regierung von Oberbayern (ROB). 
Ankunftszentrum für Geflüchtete aus der Ukraine, Dachauerstraße 122, 80637 München

Medizinische Erstversorgung am Hauptbahnhof (Keine Notfälle!)

https://www.germany4ukraine.de/hilfeportal-de/einreise-aufenthalt-und-rueckkehr
https://www.bmas.de/DE/Europa-und-die-Welt/Europa/Ukraine/FAQ-DE/faq-art-de.html
https://www.bmas.de/DE/Europa-und-die-Welt/Europa/Ukraine/FAQ-DE/faq-art-de.html
https://integreat.app/lkmuenchen/de/informationen-fuer-menschen-aus-der-ukraine/aufenthaltserlaubnis-beantragen/
https://integreat.app/lkmuenchen/de/informationen-fuer-menschen-aus-der-ukraine/aufenthaltserlaubnis-beantragen/
https://www.bahnhofsmission-muenchen.de/
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OpenMed-Bus

Basismedizinische Versorgung für Personen, die noch keinen ärztlichen Behandlungsschein
haben.

mittwochs von 16 bis 19:30 Uhr

Eingang an der Bayerstraße:

 

Hilfsorganisationen

Ukrainische katholisch-griechische Kirche

 Kathedrale Maria Schutz und St. Andreas, Schönstr. 55, 81543 München
www.ukr-kirche.de
089/65129090
ugkkm@t-online.de

Kulturzentrum GOROD

Das Kulturzentrum GOROD hilft Menschen aus der Ukraine, die auf der Flucht vor dem Krieg
nach München kommen. Dort können Menschen vorübergehend (ein paar Tage) unterkommen.
Es gibt Doppelstockbetten, ausreichend Duschen, eine Küche, Wärme und Sicherheit.

Kulturzentrum Gorod
info@gorod.de

Öffentliche Verkehrsmittel: Bus und Bahn

Sie brauchen für die Einreise nach Deutschland kein Ticket, sondern können Ihren ukrainischen
Pass oder Ausweis vorzeigen. Mit Ihrem ukrainischen Pass/ID oder einem ukrainischem
Aufenthaltsnachweis können Sie von der Grenze bis Berlin, Dresden, Nürnberg oder München
fahren. Erst für Ihre Weiterreise innerhalb Deutschlands brauchen Sie ein Ticket. Hierfür steht
Ihnen das kostenlose HelpUkraine-Ticket der Deutschen Bahn zur Verfügung.

Für die Weiterreise mit dem öffentlichen Nahverkehr (Regionalzug, S-Bahn, U-Bahn,
Straßenbahn, Bus) benötigen Sie eine reguläre Fahrkarte.

Fernverkehr: HelpUkraine-Ticket der Deutschen Bahn

www.bahn.de/info/helpukraine (verfügbar auch auf Englisch, Russisch und Ukrainisch).

http://www.ukr-kirche.de/
tel:+498965129090
mailto:ugkkm@t-online.de
https://www.newgorod.org/post/kulturzentrum-gorod-%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%94%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D0%B4%D0%BE-%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8-%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D1%8F%D0%BC-%D0%B7-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
mailto:info@gorod.de
https://www.bahn.de/info/helpukraine
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Öffentlicher Nahverkehr

Für Fahrten mit dem öffentlichen Nahverkehr ist in jedem Fall eine Fahrkarte erforderlich!

Unterwegs mit Bus, Tram und Bahn

Aufenthaltserlaubnis beantragen

Hinweis zu Aufenthaltserlaubnissen nach §24 Aufenthaltsgesetz
(AufenthG)

Für ukrainische Staatsangehörige und Drittstaatsangehörige oder Staatenlose mit unbefristetem
Aufenthaltsrecht oder internationalem Schutz in der Ukraine sowie jeweils deren engen
Familienangehörigen gilt:

• Der vorübergehende Schutzstatus wurde bis zum 4. März 2027 verlängert. Ihre
Aufenthaltserlaubnisse gemäß § 24 AufenthG gelten einschließlich ihrer Auflagen und
Nebenbestimmungen ohne Verlängerung bis zum 4. März 2027 fort.

• Es ist nicht erforderlich, bei der Verwaltung vorzusprechen. Die Verlängerung gilt
automatisch. Es werden keine neuen Plastikkarten und keine Bescheinigungen ausgestellt.

• Reisen innerhalb der EU sind mit dieser Aufenthaltserlaubnis möglich.
• Wenn Sie in einem anderen EU-Mitgliedstaat bereits als Kriegsflüchtling registriert wurden

und dort den vorübergehenden Schutz erhalten haben, kann Ihnen dieser in der
Bundesrepublik Deutschland seit Sommer 2025 nicht mehr gewährt werden. Sie haben
bereits Schutz in einem sicheren Land gefunden. Eine Weiterwanderung in die
Bundesrepublik Deutschland ist nicht möglich. 
Wenn Sie eine Fachkraft sind, können Sie einen Aufenthalt zur Erwerbstätigkeit prüfen.
Hinweise hierzu finden Sie auf dem   Portal der Bundesregierung für Fachkräfte aus dem
Ausland (verfügbar auf 4 Sprachen).
Wenn Sie Familiennachzug nach Deutschland beantragen möchten, stellen Sie einen Antrag
bei der deutschen Botschaft in dem Land, in dem Sie sich aktuell aufhalten.

Für Drittstaatsangehörige und ihre Familienangehörige, die nur einen befristeten Aufenthaltstitel
in der Ukraine besaßen, gilt: Ihre Aufenthaltserlaubnis nach §24 AufenthG endet am 4.
März 2025. Es ist wichtig, dass sie vor dem 4. März 2025 einen alternativen Aufenthaltstitel
beantragen.

Wenn Sie sich zu Ihren aufenthaltsrechtlichen Möglichkeiten beraten lassen möchten, können
Sie sich an eine  Beratungsstelle oder einen Fachanwalt für Migrationsrecht wenden.

Es ist möglich, auch mehrere Aufenthaltstitel gleichzeitig zu besitzen.
Informationen zu alternativen Aufenthaltstitel für Geflüchtete aus der Ukraine finden Sie hier:

• Handbook Germany: Aufenthalt (verfügbar auf Englisch, Russisch und Ukrainisch).
• Aufenthaltsperspektiven für Geflüchtete aus der Ukraine (auf Deutsch)

Wie kann ich eine Aufenthaltserlaubnis beantragen?

1. Melden Sie sich an Ihrem Wohnort an.

https://integreat.app/lkmuenchen/de/ankommen-und-leben-in-deutschland/mobilitaet/unterwegs-mit-bus-tram-und-bahn/
https://www.make-it-in-germany.com/de
https://www.make-it-in-germany.com/de
https://integreat.app/lkmuenchen/de/beratung-und-unterst%C3%BCtzung-4/
https://handbookgermany.de/de/ukraine-info?themen=aufenthalt#faq_2305
https://www.nds-fluerat.org/wp-content/uploads/2025/02/Aufenthaltsperspektiven-Drittstaatsangehoeriges-aus-Ukraine_2-2025.pdf
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Wie Sie sich anmelden können, erfahren Sie hier:  Wohnsitz anmelden
Sie erhalten eine Meldebescheinigung, die Sie im nächsten Schritt benötigen.

2. Vereinbaren Sie einen Termin bei der Ausländerbehörde Landkreis
München.

Wichtig: Pro Person (ab 6 Jahren) muss ein eigener Termin gebucht werden.

Die Terminvereinbarung ist nur per E-Mail möglich. Rufen Sie nicht bei der Ausländerbehörde
an, wenn es um Ihre Terminbuchung geht.

Bitte senden Sie eine E-Mail an  asylrecht@LRA-m.bayern.de  und fügen Sie folgende
Dokumente (ausschließlich im Format pdf und gesammelt in einer E-Mail) bei:

• Meldebescheinigung,
• Kopie des Reisepasses (Fotoseite und alle Seiten mit Einträgen),
• Nachweis für einen Aufenthalt in der Ukraine zu Kriegsbeginn,
• optional: FREE-Option für Bayern,
• optional: Fiktionsbescheinigung oder sonstige bisher ausgestellte Dokumente,
• optional: sonstige Identitätsdokumente, zum Beispiel ID-Card oder Geburtsurkunde,
• optional: Arbeitsvertrag,
• optional: Mietvertrag.

Falls Sie den Termin für eine andere Person vereinbaren, fügen Sie bitte zusätzlich eine
formlose Vollmacht bei.

Bitte beachten Sie: Die Bearbeitung Ihrer Terminanfrage kann bis zu vier Wochen dauern. Bitte
verzichten Sie währenddessen auf Nachfragen oder auf Buchung weiterer Termine.
Wenn alle Unterlagen vollständig vorliegen, erhalten Sie per Post eine Termineinladung mit
einer fünfstelligen Termin-Nummer zugeschickt. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr Name auf dem
Briefkasten angebracht ist und Sie Post empfangen können.

Für den Termin muss die Registrierung durch die Bundespolizei oder im
Ankunftszentrum noch nicht abgeschlossen sein.

3. Bitte bringen Sie folgende Dokumente zum Termin mit:

• ausgefülltes  Antragsformular für Erwachsene oder  Antragsformular für Kinder unter 18
Jahren

• Reisepass oder Geburtsurkunde
• Meldebestätigung des Einwohner-Meldeamtes

• 1 digitales, biometrisches  Passbild, nicht älter als 6 Monate
• falls bereits vorhanden: Ankunftsnachweis/"White Paper"

Sofern keine Verständigung in deutscher Sprache möglich ist, bringen Sie bitte eine
Begleitperson zur Übersetzung mit.

https://integreat.app/lkmuenchen/de/wohnen/wohnsitz-anmelden-oder-ummelden/
mailto:asylrecht@lra-m.bayern.de
http://formulare.landkreis-muenchen.de/cdm/cfs/eject/req?MANDANTID=1&FORMID=4262&LEGALFP=56
http://formulare.landkreis-muenchen.de/cdm/cfs/eject/req?MANDANTID=1&FORMID=4258&LEGALFP=56
http://formulare.landkreis-muenchen.de/cdm/cfs/eject/req?MANDANTID=1&FORMID=4258&LEGALFP=56
https://integreat.app/lkmuenchen/de/rechte-und-gesetze/ausweise-und-passbilder-%C3%A4nderungen-ab-mai-2025-in-deutschland/
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Beim Termin erhalten Sie zunächst eine Bescheinigung über die Antragsstellung (=
Fiktionsbescheinigung) oder eine vorläufige Bescheinigung auf Papier, die für sechs Monate
gültig ist. Die Aufenthaltserlaubnis selbst wird als elektronischer Aufenthaltstitel (eAT)
ausgestellt. Die Ausstellung des eAT kann mehrere Wochen dauern. Sie dürfen bereits mit der
Fiktionsbescheingung eine Beschäftigung aufnehmen oder den Antrag auf einen
Integrationskurs stellen.

Wie kann ich meinen eAT abholen?

Die Lieferung des eAT dauert erfahrungsgemäß mindestes fünf Wochen ab Bestellung. In
Einzelfällen kann es auch zu längeren Bearbeitungszeiten kommen.

Buchen Sie daher für die Abholung einen Termin frühestens fünf Wochen nach Bestellung: 
Terminvereinbarung Aushändigung eAT/ePass

Sie können einer anderen Person eine Vollmacht zur Abholung des eAT erteilen. Nutzen Sie
dafür dieses Formular:  Vollmacht zur Abholung eAT

Sie erhalten den eAT nur ausgehändigt, wenn Sie einen Identitätsnachweis, wie zum Beispiel
einen biometrischen Pass oder eine ukrainische ID-Karte, vorlegen können und die sogenannte
PIK-Registrierung (durch die Bundespolizei oder durch die Regierung von Oberbayern oder durch
die Ausländerbehörde) abgeschlossen ist. Wenn Sie keinen Pass oder Passersatz haben, sollten
Sie sich an Ihre Auslandsvertretung wenden.

Unterkunft finden

Hier finden Sie die wichtigsten Informationen zu Anlaufstellen und Initiativen für kurzfristige
Schlafplätze für Geflüchtete aus der Ukraine, zu langfristigem Wohnraum zur Miete sowie zu
finanzieller Unterstützung:  www.germany4ukraine.de/hilfeportal-de/unterkunft-… (verfügbar
auf Deutsch, Englisch, Russisch und Ukrainisch).

Wie kann ich privaten Wohnraum finden?

Viele Menschen bieten in der aktuellen Situation Hilfe an. Leider sind darunter auch unseriöse
Angebote oder Personen mit schlechten Absichten, die Ihre Notlage ausnutzen könnten.
Gastgeber:innen dürfen Sie zum Beispiel nicht verpflichten, dass Sie für sie arbeiten.

Bitte beachten Sie folgende Hinweise zu Ihrer eigenen Sicherheit:

• Sicherheitshinweise für die private Wohnungssuche (auf Englisch und Ukrainisch)
• Angebote zum Schutz vor Gewalt für Frauen und Kinder:  Flyer auf Deutsch,  Flyer auf

Ukrainisch,  Flyer auf Russisch
• Wenn Sie Hilfe brauchen, alarmieren Sie bitte die Polizei  110.
• Telefonhotline bei Gewalt gegen Frauen:  08000 116 016

Private Wohnraumbörse im Landkreis München

Die private Wohnraumbörse im Landkreis München wurde zum 30. September 2023 eingestellt
und steht nicht mehr zur Verfügung.

https://termine-reservieren.de/termine/lramuenchen/auslaenderbehoerde/directentry?mdt=3&cnc-48=1&loc=2
https://formulare.landkreis-muenchen.de/cdm/cfs/eject/req?MANDANTID=68&FORMID=3661&LEGALFP=48
https://www.germany4ukraine.de/hilfeportal-de/unterkunft-fuer-ukrainer
https://www.jadwiga-online.de/images/pdf/ukraine/Sicherheitsinfos-2022.pdf
https://www.damigra.de/wp-content/uploads/Flyer-Ukraine-DE-1-1.pdf
https://www.damigra.de/wp-content/uploads/Flyer-Ukraine-UA-1.pdf
https://www.damigra.de/wp-content/uploads/Flyer-Ukraine-UA-1.pdf
https://www.damigra.de/wp-content/uploads/Flyer-Ukraine-RU-1.pdf
tel:+49110
tel:+498000116016
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Bundesweite Wohnraum-Börse

Auf der Plattform "Helfende Wände" stellen Menschen Wohnraum zur Verfügung. Sobald Sie ein
passendes Angebot gefunden haben, können Sie über die Plattform eine Buchungsanfrage
stellen.

Wohnraum-Börse "Helfende Hände" (verfügbar auf Deutsch, Englisch, Ukrainisch & Russisch)

Längerfristige Wohnungssuche

Tipps zur längerfristigen Wohnungssuche im Raum München finden Sie im Kapitel "Wohnen"
unter  Wohnungssuche.

Wohnsitz anmelden

Grundsätzlich müssen sich alle Menschen, die nach Deutschland kommen und länger als drei
Monate bleiben möchten, nach spätestens zwei Wochen mit ihrer Wohnadresse bei den
Behörden melden. Wenn Sie privat bei Familie oder Freunden oder kostenlos bei
Unterstützer:innen wohnen, müssen Sie sich aber erst nach 3 Monaten beim Meldeamt melden.
Falls Sie möchten, dürfen sich aber auch bereits vorher anmelden. Das kann erforderlich sein,
wenn Sie finanzielle Unterstützung beantragen möchten.

Wie melde ich meinen Wohnsitz an?

Sie wohnen in privatem Wohnraum und können dort nicht mehr
bleiben?

Wenn Sie bisher in einer privaten Unterkunft gewohnt haben und Sie nicht mehr bei Ihren
Gastgeber:innen wohnen können, haben Sie verschiedene Möglichkeiten. Sie können nach einer
privaten Unterkunft suchen.

Können Sie keinen Wohnraum finden? Ihnen droht deshalb die Obdachlosigkeit? Dann wenden
Sie sich bitte zuerst an die Stadt oder Gemeinde, in der Sie derzeit wohnen ( 
Wohnsitzgemeinde). Die Stadt oder Gemeinde versucht dann für Sie eine Unterkunft zu finden.
Wird auch dort keine Unterbringungsmöglichkeit gefunden, kann sich die Gemeinde an die
Unterbringungsverwaltung im Landratsamt München wenden. Gemeinde und Landratsamt
klären dann, ob und wo eine Unterbringung im Landkreis München möglich ist.

Sozialleistungen

Zentrales Hilfsportal der Bundesregierung für Geflüchtete aus der Ukraine: 
www.germany4ukraine.de/hilfeportal-de/arbeit-und-… (verfügbar auf Deutsch, Englisch,
Russisch und Ukrainisch)

Wenn Sie im Landkreis München wohnen, können Sie beim Landratsamt München finanzielle
Unterstützung beantragen. Bevor Sie staatliche Hilfe in Anspruch nehmen können, müssen Sie
zunächst eigenes Vermögen und Einkommen verwenden, sofern Sie tatsächlich Zugriff darauf
haben. Bei Vermögenswerten, die sich in der Ukraine befinden, ist derzeit davon auszugehen,
dass sie nicht verwertbar sind. Sie werden deshalb nicht berücksichtigt.

https://www.helfendewaende.de/
https://integreat.app/lkmuenchen/de/wohnen/wohnungssuche/
https://integreat.app/lkmuenchen/de/wohnen/wohnsitz-anmelden-oder-ummelden/
https://integreat.app/lkmuenchen/de/willkommen-lkmuenchen/st%C3%A4dte-und-gemeinden-im-landkreis-m%C3%BCnchen/
https://www.germany4ukraine.de/hilfeportal-de/arbeit-und-soziales/ukrainer-sozialleistungen
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Finanzielle Unterstützung, wenn Sie noch keinen Termin bei der
Ausländerbehörde hatten

Wenn Sie bei der Ausländerbehörde noch keinen  Aufenthaltstitel beantragt haben und
finanzielle Unterstützung benötigen, können Sie Leistungen nach dem
Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) beantragen. Diese Leistungen werden auch
„Asyl-Leistungen“ genannt.

Der Gesamtbetrag setzt sich aus Anteilen für Essen, Unterkunft, Heizung, Kleidung,
Gesundheitspflege, Gebrauchs- und Verbrauchsgütern des Haushalts sowie für den
persönlichen Bedarf (zum Beispiel Mobilität) zusammen.

Vorhandenes Vermögen und Einkommen muss vorrangig eingesetzt werden, bevor Hilfe des
Staates in Anspruch genommen werden kann. Sie erhalten Leistungen ab dem Tag der
Antragsstellung.

Wo Sie den Antrag auf Asyl-Leistungen stellen können, hängt von Ihrem aktuellen Wohnort ab.
Wenn Sie im Landkreis München (nicht in der Stadt München!) wohnen, stellen Sie den
Antrag bei der Abteilung für Asylleistungen im Landratsamt München.

Mariahilfplatz 17, 81541 München
Leistungen nach dem AsylbLG

Wie kann ich die Asyl-Leistungen beantragen?

Sie können den Antrag persönlichen während der Öffnungszeiten stellen. Sie benötigen
keinen Termin. Es ist wichtig, dass alle Familienmitglieder persönlich erscheinen.

Mariahilfplatz 17, 81541 München
Montag bis Freitag: 8 bis 12 Uhr und Donnerstag: 14 bis 17:30 Uhr

Bitte bringen Sie folgende Unterlagen mit:

• Ausweisdokument aller Familienmitglieder,
• Meldebescheinigung,

• ausgefülltes  Antragsformular

Wie erhalte ich die Asyl-Leistungen?

Wenn Ihr Antrag auf Asylleistungen bewilligt wird, erhalten Sie einen schriftlichen Bescheid,
den sogenannten Leistungsbescheid.
Sie erhalten die monatlichen Leistungen ab dem 25. des Monats bar ausgezahlt. Das
bedeutet: Die Leistungen für September werden ab 25. August bar ausgezahlt. Sie können
das Bargeld persönlich während der Öffnungszeiten abholen. Sie benötigen keinen Termin. Es
ist wichtig, dass alle Familienmitglieder zur Auszahlung mitkommen. 

Finanzielle Unterstützung mit Fiktionsbescheinigung oder Aufenthaltserlaubnis
nach §24 AufenthG

Wenn Sie eine Aufenthaltserlaubnis nach §24 Aufenthaltsgesetz oder eine 
Fiktionsbescheinigung haben und im Landkreis München wohnen, ist das Jobcenter Landkreis

https://integreat.app/lkmuenchen/de/informationen-fuer-menschen-aus-der-ukraine/aufenthaltserlaubnis-beantragen/
https://www.google.com/maps/place/Mariahilfpl.+17,+81541+M%C3%BCnchen/@48.1243186,11.580362,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x479ddfca11c432c9:0x8651c85898a698c7!8m2!3d48.124315!4d11.5825507
https://www.landkreis-muenchen.de/buergerservice/dienstleistungen-a-z/dienstleistung/leistungen-nach-dem-asylbewerberleistungsgesetz-beantragen/
https://www.google.com/maps/place/Mariahilfpl.+17,+81541+M%C3%BCnchen/@48.1243186,11.580362,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x479ddfca11c432c9:0x8651c85898a698c7!8m2!3d48.124315!4d11.5825507
https://formulare.landkreis-muenchen.de/cdm/cfs/eject/req?MANDANTID=69&FORMID=6752&LEGALFP=48
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München für Ihre finanzielle Unterstützung nach dem Sozialgesetzbuch II (SGB 2) zuständig.
Das gilt für erwerbsfähige Personen im Alter von 15 bis 65 Jahre, die keine ukrainische Rente
erhalten.

Die finanzielle Unterstützung heißt dann nicht mehr „Asyl-Leistungen“ sondern "Bürgergeld".
Informationen zum Bürgergeld finden Sie hier:  Deutsch,  Englisch,  Russisch und 
Ukrainisch.

Wenn Sie noch keine Aufenthaltserlaubnis oder Fiktionsbescheinigung haben, erhalten Sie
weiterhin  "Asyl-Leistungen".

Bitte beachten Sie: Der Übergang von den „Asyl-Leistungen“ zum Jobcenter erfolgt
nicht automatisch. Sie müssen einen Antrag beim Jobcenter Landkreis München
stellen.

Referat 2.2 - Jobcenter Landkreis München  Mariahilfplatz 17, 81541 München
Montag bis Freitag: 8 bis 12 Uhr und Donnerstag: 14 bis 17:30 Uhr 

jobcenter@LRA-m.bayern.de  08962214500 (Bitte nutzen Sie den Anrufbeantworter und
geben Sie deutlich Ihre Rückrufnummer an.)  Leistungen nach dem SGB II

Was ändert sich für Sie durch den Wechsel zum Jobcenter?

Sie erhalten etwas mehr Geld, eine gesetzliche Krankenversicherung und mehr Unterstützung
bei der Integration in den Arbeitsmarkt. Sie benötigen dann nicht mehr die
Behandlungsscheine, sondern erhalten eine Gesundheitskarte. Außerdem können Sie beim
Jobcenter einen Berechtigungsschein für einen Integrationskurs erhalten.

Wie kann ich die Jobcenter-Leistungen beantragen?

Bitte füllen Sie für alle Mitglieder der Bedarfsgemeinschaft (= Eltern und ihre Kinder bis 25
Jahren im gleichen Haushalt) folgendes Formular aus:  Antrag auf Leistungen zur Sicherung
des Lebensunterhalts. Hier finden Sie eine Ausfüllhilfe auf  Ukrainisch und  Russisch.
Weitere Ausfüllhilfen auf  Deutsch,  Englisch,  Russisch und  Ukrainisch.

Bitte reichen Sie zusätzlich folgende Dokumente in Kopie ein:

• Personalausweis oder Reisepass (Geburtsurkunde bei Kindern ohne eigenen Ausweis)
• Fiktionsbescheinigung / Aufenthaltstitel UND Nachweis über erkennungsdienstliche

Behandlung
• Nachweis über eine deutsche Bankverbindung (in der Regel eine EC-Karte)
• Mitgliedsbescheinigung einer Krankenkasse Ihrer Wahl oder die Nennung der gewünschten

Krankenkasse im Antrag
• Sozialversicherungsausweis / Rentenversicherungsnummer  (sofern vorhanden)
• falls zutreffend: Mietvertrag einschließlich aller aktuellen Nebenkosten

• falls zutreffend: Arbeitsvertrag und aktuelle Lohnabrechnungen der letzten 6 Monate
• falls zutreffend: Nachweis über Kindergeld / Unterhalt

https://www.arbeitsagentur.de/datei/grundsicherung-einfach-erklaer_ba021963.pdf
https://www.arbeitsagentur.de/datei/grundsicherung-einfach-erklaer_ba045609.pdf
https://www.arbeitsagentur.de/datei/grundsicherung-fuer-arbeitsuchende-einfach-erklaert-ru_ba147446.pdf
https://www.arbeitsagentur.de/datei/kurzinformation-arbeitslosengeld-ii-sozialgeld-ukrainisch_ba036270.pdf
https://integreat.app/lkmuenchen/de/informationen-fuer-menschen-aus-der-ukraine/finanzielle-unterstuetzung-beantragen/finanzielle-unterst%C3%BCtzung-wenn-sie-noch-keinen-termin-bei-der-ausl%C3%A4nderbeh%C3%B6rde-hatten/
https://www.google.com/maps/place/Mariahilfpl.+17,+81541+M%C3%BCnchen/@48.1243186,11.580362,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x479ddfca11c432c9:0x8651c85898a698c7!8m2!3d48.124315!4d11.5825507
mailto:jobcenter@LRA-m.bayern.de
tel:+498962214500
https://www.landkreis-muenchen.de/buergerservice/dienstleistung/buergergeld-beantragen/
https://formulare.landkreis-muenchen.de/cdm/cfs/eject/gen?MANDANTID=69&FORMID=6218
https://formulare.landkreis-muenchen.de/cdm/cfs/eject/gen?MANDANTID=69&FORMID=6218
https://www.landkreis-muenchen.de/kurzantrag-sgb2-ausfuellhilfe-ukrainisch/
https://www.landkreis-muenchen.de/kurzantrag-sgb2-ausfuellhilfe-russisch/
https://www.arbeitsagentur.de/datei/hinweise-algii-antrag_ba013180.pdf
https://www.arbeitsagentur.de/datei/ausfuellhinweise-zum-antragsvordruck-arbeitslosengeld-ii-englisch_ba147466.pdf
https://www.arbeitsagentur.de/datei/ausfuellhinweise-zum-antragsvordruck-arbeitslosengeld-ii-russisch_ba147468.pdf
https://www.arbeitsagentur.de/datei/ausfuellhinweise-zum-antragsvordruck-arbeitslosengeld-ii-ukrainisch_ba147467.pdf
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• falls vorhanden: Aktuelle Kontoauszüge aller Ihrer Girokonten der letzten 3 Monate

Sie können den Antrag online oder per Post stellen. Sie können jederzeit Dokumente per
E-Mail, Post sowie durch Einwurf in den zentralen Briefkasten des Landratsamts München
einreichen. Wenn Sie in einer finanziellen Notlage sind, sprechen Sie persönlich beim
Jobcenter vor.

Elektronischer Versand

Bitte reichen Sie Ihre Unterlagen über  Cryptshare oder über 
jobcenter@LRA-m.bayern.de ein.
Wichtig: Bitte vergeben Sie in Cryptshare kein Passwort.

Post-Versand

Bitte senden Sie alle Unterlagen an:

Landratsamt München
Referat 2.2 - Jobcenter
Mariahilfplatz 17
81541 München

Was ist bei Reisen ins Ausland zu beachten?

Personen, die bereits über einen Aufenthaltstitel nach § 24 Aufenthaltsgesetz verfügen,
können in die Ukraine reisen und jederzeit nach Deutschland zurückkehren.

Die Dauer Ihrer Reise hat Einfluss auf Ihren Aufenthaltsstatus in Deutschland sowie auf Ihr
Recht zum Bezug von Bürgergeld. Was Sie daher bei Reisen unbedingt beachten müssen,
finden Sie hier:  www.germany4ukraine.de/hilfeportal-de/einreise-au…

Kosten für die Unterkunft

Sie können zusätzlich Leistungen für die Unterkunftskosten erhalten, auch wenn Sie bei
Verwandten, Freunden oder anderen hilfsbereiten Menschen privat wohnen. Es werden nur
Mietkosten in angemessener Höhe übernommen. Die  Mietobergrenzen für den Landkreis
München sind gültig für in sich geschlossene Wohneinheiten. Wenn Räume zur Mitbenutzung
(vergleichbar mit einer Wohngemeinschaft) zur Verfügung gestellt werden, handelt es sich um
ein Untermietverhältnis. Die Mietobergrenze bei Untervermietung beträgt für 1 Person 500
€ kalt. Wenn an mehrere Personen untervermietet wird, erhöht sich die Mietobergrenze um
215,-- € pro Person.

Für die Beantragung müssen Sie den Mietvertrag (noch nicht unterschrieben) einreichen.

Wenn Sie Asyl-Leistungen erhalten an:  asyl-leistung@LRA-m.bayern.de

Wenn Sie Bürgergeld erhalten, sprechen Sie bitte mit dem konkreten Mietvertrag im
Jobcenter vor:

Referat 2.2 - Jobcenter Landkreis München 
Mariahilfplatz 17, 81541 München

https://cryptshare.landkreis-muenchen.de/upload?to=jobcenter-ukraine@lra-m.bayern.de
mailto:jobcenter@LRA-m.bayern.de
https://www.germany4ukraine.de/hilfeportal-de/einreise-aufenthalt-und-rueckkehr/reise-in-die-ukraine
https://www.landkreis-muenchen.de/themen/arbeit-gewerbe-jobcenter/jobcenter/mietobergrenzen-fuer-empfaenger-von-leistungen-nach-dem-sgb-ii-und-xii/
https://www.landkreis-muenchen.de/themen/arbeit-gewerbe-jobcenter/jobcenter/mietobergrenzen-fuer-empfaenger-von-leistungen-nach-dem-sgb-ii-und-xii/
mailto:asyl-leistung@lra-m.bayern.de
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Montag bis Freitag: 8 bis 12 Uhr und Donnerstag: 14 bis 17:30 Uhr 

 

Der Mietvertrag muss folgende Informationen enthalten:

• Adresse der Unterkunft
• Name des Vermieters oder der Vermieterin
• Name des Mieters oder der Mieterin
• Wohnraum in m² und Anzahl der Zimmer
• Monatliche Kaltmiete
• Vereinbarung über monatliche Betriebskosten
• Dauer der Vereinbarung (Anfang und gegebenenfalls Ende)

Kindergeld beantragen

Kindergeld ist eine finanzielle Unterstützung für Familien mit Kindern. Es wird für Kinder von
der Geburt bis zum 18. Geburtstag gezahlt. In besonderen Fällen kann es auch bis zum 25.
Geburtstag gezahlt werden.

Unter bestimmten Voraussetzungen können auch Eltern, die aus der Ukraine geflüchtet sind,
Kindergeld erhalten.
Wer Kindergeld bekommt und wie Sie den Antrag stellen können, erfahren Sie hier: 
Familienkasse: Kindergeld für Geflüchtete aus der Ukraine (verfügbar auf Deutsch, Englisch,
Russisch und Ukrainisch)

Sie können den Antrag online stellen, per Post schicken oder persönlich vor Ort abgeben.

Wenn Sie im Landkreis München wohnen, ist diese Familienkasse für Sie zuständig:

Familienkasse Bayern Süd

Kapuzinerplatz 6, 80337 München
Familienkasse Bayern Süd 

Weitere Informationen zum Kindergeld

• Agentur für Arbeit: Familie und Kinder (verfügbar auf Deutsch)
• Handbook Germany: Kindergeld (verfügbar auf 9 Sprachen)
• Germany4Ukraine: Familie und Kind (verfügbar auf Deutsch, Englisch, Russisch und

Ukrainisch)

Psychische Belastungen, Trauma, Krisenintervention

Helpline Ukraine: Kostenlose Telefonberatung

https://www.arbeitsagentur.de/ukraine/ukraine-kindergeld
https://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/familienkasse/familienkasse-bayern-sued-muenchen.html
https://www.arbeitsagentur.de/familie-und-kinder
https://handbookgermany.de/de/live/child-benefit.html
https://www.germany4ukraine.de/hilfeportal-de/familie-und-kind
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Helpline Ukraine bietet unter  0800 500 225 0 eine kostenlose Telefonberatung für geflüchtete
Kinder, Jugendliche und Eltern aus der Ukraine. Das Angebot ist vertraulich und berät bei Sorgen
und Problemen. Die Beratung gibt es in Ukrainisch und Russisch.

Montags bis freitags, 14 bis 17 Uhr

Helpline Ukraine ist ein Projekt des Bundesfamilienministeriums gemeinsam mit dem Verein
Nummer gegen Kummer und mit Unterstützung der Deutschen Telekom.

Krisendienst Psychiatrie

Wenn Sie oder Ihre Angehörigen in einer akuten psychischen Krise sind, können Sie sich an den
Krisendienst Psychiatrie wenden.

täglich von 0-24 Uhr
0800/6553000
www.krisendienste.bayern/oberbayern/

Beratung und Therapie von Refugio München

Refugio hat als erste Hilfe zwei Videos erstellt, um Eltern und Bezugspersonen zu erklären, wie
sie Kindern durch diese schwere Zeit helfen können und selbst stabil und handlungsfähig
bleiben. Die Videos auf Ukrainisch mit deutschen Untertiteln sind zu finden auf   Psychosoziale
Unterstützung für Geflüchtete aus der Ukraine.

Der Kontakt zu Refugio erfolgt über Herrn Jürgen Soyer.
089/98295714

Krisenchat für Kinder und Jugendliche bis 25 Jahre

Das Angebot ist kostenlos auf Russisch und Ukrainisch verfügbar.
Krisenchat für Kinder und Jugendliche

Muttersprachliche Selbsthilfegruppen

Allen, die vom Krieg in der Ukraine betroffen sind oder Betroffene unterstützen, bietet das 
Selbsthilfezentrum München die Möglichkeit, sich einer Selbsthilfegruppe in der jeweiligen
Muttersprache anzuschließen.

Selbsthilfegruppen bieten:

• einen geschützten Raum, um Emotionen auszudrücken und Gehör zu finden.
• Erfahrungsaustausch und gegenseitige Unterstützung auf Augenhöhe mit Menschen, die in

einer ähnlichen Lage sind.
• die Möglichkeit, persönliche Ressourcen zu aktivieren.
• Entlastung für das private Umfeld, indem man Problemverarbeitung in die Gruppenarbeit

verlagert.

Selbsthilfegruppen arbeiten:

• kostenfrei

tel:+498005002250
tel:+498006553000
https://www.krisendienste.bayern/oberbayern/
https://secure-web.cisco.com/1YG4KsMUavpyrKFnJdf2zJ0EUpE3poBZ6PeMsNATqp2jPAoKORBvuKx_BZ9upO55YNwYU6Z8bRzJOmD5y_-pRoqQz6YcNjMk4pqgfUjib_KyIHSAdozJlUfaA-iEAuPnClomRl53mgbV-NU446bxVLgppmiR4s-2J9vuLMf5blzYELrFZwwi3WXCTg5h_RMu8bGubB_T0QC-iIXKlHqAuC5RmCUqJMdTtkeSPbYeDlPuvBDiX4vmZAsmBuYGro9Qr5pn-rHkEjG_tvfo3itIXz4BhhB8G6rFO0-rxIy8X9fAl8yKmrSLhHjlL1Je0utMn/https%3A%2F%2Fwww.refugio-muenchen.de%2Fukraine%2Fvideos%2F
https://secure-web.cisco.com/1YG4KsMUavpyrKFnJdf2zJ0EUpE3poBZ6PeMsNATqp2jPAoKORBvuKx_BZ9upO55YNwYU6Z8bRzJOmD5y_-pRoqQz6YcNjMk4pqgfUjib_KyIHSAdozJlUfaA-iEAuPnClomRl53mgbV-NU446bxVLgppmiR4s-2J9vuLMf5blzYELrFZwwi3WXCTg5h_RMu8bGubB_T0QC-iIXKlHqAuC5RmCUqJMdTtkeSPbYeDlPuvBDiX4vmZAsmBuYGro9Qr5pn-rHkEjG_tvfo3itIXz4BhhB8G6rFO0-rxIy8X9fAl8yKmrSLhHjlL1Je0utMn/https%3A%2F%2Fwww.refugio-muenchen.de%2Fukraine%2Fvideos%2F
tel:+498998295714
https://krisenchat.de/ukraine
https://www.shz-muenchen.de/
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• vertraulich und auf Wunsch anonym
• methodisch flexibel und unabhängig
• online oder in Präsenz
• bei Bedarf mit Unterstützung von Profis

Die Gruppentreffen finden in den Räumlichkeiten des Selbsthilfezentrums München statt.

Westendstraße 68, München
Melden Sie sich unverbindlich und auch gerne spontan bei: Juri Chervinski

089 532956-24
juri.chervinski@shz-muenchen.de

Informationen für Tierbesitzer:innen

Sind Sie mit Hund, Katze oder Frettchen aus der Ukraine nach
Deutschland eingereist?

Dann benötigt Ihr Tier jetzt einen vollständigen Tollwut-Schutz, einen Mikrochip und einen
blauen EU-Heimtierausweis. Bitte  beachten Sie: Eine bereits vorhandene Tollwut-Impfung Ihres
Tieres wird nur anerkannt, wenn der EU-Heimtierausweis vorliegt.

Informationsblatt für Haustier-Besitzer:innen (auf Deutsch und Ukrainisch)

Für Heimtiere aus der Ukraine, die „ohne Besitzer:in“ nach Deutschland kommen, gelten die
unverändert gültigen Einfuhrbedingungen.

Was müssen Sie nun tun?

Gehen Sie mit Ihrem Tier zu einem Tierarzt. Ihr Haustier wird dann untersucht, bei Bedarf gegen
Tollwut geimpft und erhält eventuell einen Chip. Sie erhalten für das Tier einen blauen
EU-Heimtierausweis. Ist Ihr Tier noch nicht gegen Tollwut geimpft, müssen Sie das beim Tierarzt
schnellstmöglich nachholen. Die Impfung ist in jeder Tierarztpraxis möglich. Die Kosten für die
Tollwut-Impfung übernimmt der Landkreis München für Sie.

Sind Sie mit anderen Heimtieren angereist?
Benötigen diese eine medizinische Erstversorgung durch einen Tierarzt?
Benötigen Sie einen Käfig oder ein Terrarium für Ihr Tier?
Benötigen Sie Tierfutter oder Tierzubehör?

Sie können in diesen Fällen beim Veterinäramt des Landkreis München nachfragen: 
089/62212375 oder 089/62212374

vetamt@LRA-m.bayern.de

Information zu gefährlichen Hunden ("Listenhunde")

Gefährliche Hunde, wie zum Beispiel Hunde der Rassen Pitbull-Terrier, American
Staffordshire-Terrier, Staffordshire-Bullterrier, Bullterrier sowie deren Kreuzungen untereinander
oder mit anderen Hunden, dürfen vorübergehend nach Deutschland mitgebracht werden,
wenn sie sich zusammen mit einer Begleitperson, die keinen Wohnsitz in Deutschland hat, nicht
länger als vier Wochen in Deutschland aufhalten.

tel:+498953295624
mailto:juri.chervinski@shz-muenchen.de
https://www.landkreis-muenchen.de/fileadmin/files/News/Informationen_Tierbesitzer.pdf
tel:+498962212375
tel:+498962212374
mailto:vetamt@LRA-m.bayern.de
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Sie können die Verlängerung des vorübergehenden Aufenthalts bei der örtlich zuständigen
Gemeindeverwaltung beantragen.

Ukrainische Fahrzeuge und Führerscheine

Darf ich mit meinem ukrainischen Führerschein in Deutschland fahren?

Ja. Seit 27.07.2022 werden ukrainische Führerscheine in Deutschland und allen Mitgliedsstaaten
der EU uneingeschränkt anerkannt. Sie benötigen keine Übersetzung des ukrainischen
Führerscheins und keinen internationalen Führerschein. Wenn Sie ein Auto fahren, müssen Sie
eine gültige Fahrerlaubnis besitzen und den Führerschein immer dabei haben.

Darf ich mit meinem ukrainischen Auto in Deutschland fahren?

Wichtig: Ab dem 01.06.2022 muss jedes Auto mit ukrainischer Zulassung, das in Deutschland
am Straßenverkehr teilnimmt, eine Haftpflichtversicherung haben. Eine Haftpflichtversicherung
für ein Auto heißt Kfz-Haftpflichtversicherung. Ohne Versicherung dürfen Sie Ihr Auto in
Deutschland nicht benutzen.

Kfz-Haftpflichtversicherung 

Wer in Deutschland mit einem Fahrzeug unterwegs ist, benötigt eine
Kfz-Haftpflichtversicherung. Das Fahren ohne gültige Versicherung ist in Deutschland nicht
erlaubt. Ein nicht versichertes Fahrzeug kann durch die Behörden sichergestellt werden.

Bis zum 31. Mai 2022 übernehmen die deutschen Kfz-Haftpflichtversicherer wegen der
humanitären Ausnahmesituation im Rahmen einer freiwilligen Initiative Schäden, die von Autos
mit ukrainischer Zulassung in Deutschland verursacht werden. Es ist deshalb wichtig, dass jedes
Fahrzeug mit ukrainischer Zulassung, das in Deutschland am Straßenverkehr teilnimmt, ab 1.
Juni 2022 eine Kfz-Haftpflichtversicherung nach den unten beschriebenen Kriterien nachweisen
kann.

Für Ihr Fahrzeug, das in der Ukraine zugelassen ist, können Sie die benötigte Versicherung
entweder mit einer "Grünen Karte" oder über eine Grenzversicherung nachweisen.

Eine Grüne Karte erhalten Sie von Ihrem ukrainischen Kfz- Haftpflichtversicherer. Die Grüne
Karte des ukrainischen Versicherers können Sie momentan auch aus Deutschland digital
erhalten.

Wenn Sie keine Grüne Karte haben, müssen Sie eine Grenzversicherung abschließen. Die
Grenzversicherung ist eine Kfz-Haftpflichtversicherung für außerhalb der EU zugelassene
Fahrzeuge, die über keinen anderweitigen wirksamen Haftpflichtdeckungsnachweis verfügen.
Die Grenzversicherung kann grundsätzlich bei einem Kfz-Versicherer in Deutschland
abgeschlossen werden.

Sie müssen die Grüne Karte oder die Bestätigung über den Erwerb einer Grenzversicherung mit
sich führen und vorzeigen, wenn Sie kontrolliert werden.

Muss ich mein Auto in Deutschland zulassen?
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Wenn sich Ihr Fahrzeug weniger als ein Jahr in Deutschland befindet,
gilt:

In der Ukraine zugelassene Fahrzeuge sind ein Jahr lang von der Zulassungspflicht in
Deutschland befreit. Der Zeitraum eines Jahres berechnet sich ab dem Tag der Einreise nach
Deutschland. Die Fahrzeuge müssen sich in einem verkehrssicheren Zustand befinden.

Wenn sich Ihr Fahrzeug länger als ein Jahr in Deutschland befindet,
gilt:

Nach Ablauf des Jahres können Sie eine Ausnahmegenehmigung bei der Zulassungsbehörde
beantragen. Die Ausnahmegenehmigung kann aktuell längstens bis 31.03.2024 ausgestellt
werden. Voraussetzung für die Ausnahmegenehmigung: Sie haben eine befristete
Aufenthaltserlaubnis nach §24 Aufenthaltsgesetz.

Wie kann ich die Ausnahmegenehmigung beantragen?

Schicken Sie eine E-Mail an  kfz-zulassung@lra-m.bayern.de. Sie erhalten dann das
Antragsformular zugeschickt. Füllen Sie das Antragsformular aus und ergänzen Sie folgende
Unterlagen:

• Kopie von der ukrainischen Zulassungsbescheinigungen,
• Kopie von Ihrer Aufenthaltserlaubnis (kurz: eAT),
• Kopie von Ihrem Reisepass oder ukrainischem Ausweis,
• Nachweis einer Grenzversicherung oder Grüne Karte für die Dauer der

Ausnahmegenehmigung,
• Nachweis einer Verkehrssicherheitsuntersuchung von einer zur Hauptuntersuchung nach § 29

StVZO berechtigten Stelle, zum Beispiel von TÜV, Dekra, GTÜ oder KÜS.

Schicken Sie den Antrag und alle Unterlagen entweder per E-Mail oder per Post an die
Zulassungsbehörde:

Kfz-Zulassungsstelle des Landratsamtes München
Bretonischer Ring 1, 85630 Grasbrunn-Neukeferloh
089 6221-3000
kfz-zulassung@lra-m.bayern.de
www.landkreis-muenchen.de/themen/mobilitaet/kfz-z…

Medien auf ukrainischer Sprache

Medien auf ukrainischer Sprache

Kindersendungen auf Ukrainisch:
ARD-Mediathek

Wo hat der Marienkäfer seine Flügel versteckt? Wie kommt die Farbe in die 
Buntstifte? Warum hat das Eichhörnchen so einen buschigen Schwanz? 
Hier findest du Lach- und Sachgeschichten mit Maus, Elefant und Ente:

mailto:kfz-zulassung@lra-m.bayern.de
tel:+498962213000
mailto:kfz-zulassung@lra-m.bayern.de
https://www.landkreis-muenchen.de/themen/mobilitaet/kfz-zulassung/
https://www.ardmediathek.de/kinderseite_fuer_ukrainische_fluechtlinge


16 Landkreis München

Die Seite mit der Maus

Psychosoziale Unterstützung für Menschen aus der Ukraine
Menschen, die vor dem Krieg in der Ukraine zu uns geflüchtet sind, haben Schreckliches erlebt.
Vor allem die Kinder waren und sind hohen psychischen Belastungen ausgesetzt. Aber Kinder
können sehr resilient sein, wenn ihnen sofort geholfen wird. Dafür ist auch wichtig, dass Eltern
wissen, wie sie für ihre Kinder, aber auch für sich selbst sorgen können. Unsere Aufgabe ist
Therapie und Beratung für Menschen, die aufgrund von Krieg und Flucht traumatisiert wurden.
Auf unserer Website finden Sie zwei Videos auf Ukrainisch mit deutschen Untertiteln:

Refugio

Nachrichten auf Ukrainisch
Die "Deutsche Welle" ist der deutsche Auslandsrundfunk. Dort gibt es Nachrichten auf über 30
Sprachen, auch auf Ukrainisch:

Nachrichten auf Ukrainisch

Gesammelte Informationen bei der Münchner Stadtbibliothek
Die Münchner Stadtbibliothek hat auf ihrer Website Informationen zu dem Krieg gegen die
Ukraine und zu der Situation von Geflüchteten in München gesammelt. Sie gibt einen Überblick,
auf welche Quellen Sie sich zurzeit verlassen und woran Sie falsche Informationen erkennen
können.
Außerdem finden Sie dort Romane, Biografien und Erzählungen ukrainischer Autorinnen und
Autoren.
Sie finden dort auch eine Liste mit Hilfsangeboten.

Münchner Stadtbibliothek

Bilder- und Kinderbücher
In folgenden Münchner Stadtbibliotheken gibt es Bilder- und Kinderbücher auf Ukrainisch:
Motorama, Bogenhausen, Neuhausen, Pasing, Ramersdorf, Sendling

Veranstaltungen für Kinder in ukrainischer Sprache finden Sie  hier.

https://www.wdrmaus.de/extras/maus_international/ukrainisch.php5
https://www.refugio-muenchen.de/ukraine/videos/
https://www.dw.com/uk/%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0/s-9874
https://www.muenchner-stadtbibliothek.de/ukraine
https://www.muenchner-stadtbibliothek.de/stadtbibliothek-im-motorama
https://www.muenchner-stadtbibliothek.de/stadtbibliothek-bogenhausen
https://www.muenchner-stadtbibliothek.de/stadtbibliothek-neuhausen
https://www.muenchner-stadtbibliothek.de/stadtbibliothek-pasing
https://www.muenchner-stadtbibliothek.de/stadtbibliothek-ramersdorf
https://www.muenchner-stadtbibliothek.de/stadtbibliothek-sendling
https://www.muenchner-stadtbibliothek.de/veranstaltungen?tx_msbevents_eventlist%5Baction%5D=list&tx_msbevents_eventlist%5Bcontroller%5D=Event&tx_msbevents_eventlist%5Bsword%5D=Ukrainisch&cHash=0f6407c7c82cc49a314f74dfede0ea05
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